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Abrüstung in Europa zu treffen, wo das 
mächtigste Arsenal moderner Rüstun
gen, einschließlich Kernwaffen und 
Streitkräfte, konzentriert ist. Das bis
her Erreichte im Kampf um die e. S. 
und die weiteren Veränderungen im 
internationalen Kräfteverhältnis zu
gunsten der Kräfte des Friedens und 
des Sozialismus eröffnen günstige 
Perspektiven, um trotz des starken 
und vielfältigen Widerstandes ein
flußreicher imperialistischer, militari
stischer, revanchistischer und anderer 
reaktionärer Kräfte ein friedliches 
Europa aufzubauen und die Bedin
gungen zu schaffen, daß alle euro
päischen Völker dauerhaft vor jeg
lichen Bedrohungen und Anschlägen 
auf ihre Sicherheit bewahrt wer
den.

Europäische Wirtschaftsgemein
schaft (EWG): regionale staatsmono
polistische Organisation von ur
sprünglich 6, heute 9 westeuropäi
schen Staaten, gegründet durch die 
Römischen Verträge vom 25. 3. 1957, 
die am 1. 1. 1958 in Kraft traten. 
Der EWG-Vertrag ist nicht befristet. 
Gründungsmitglieder waren: Belgien, 
BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg 
und Niederlande. Nach zwölf
jährigen Bemühungen und gegen den 
Widerstand breiter Volkskräfte 
traten mit Wirkung vom 1. 1. 1973 
Großbritannien, Dänemark und Ir
land der EWG bei. Der Antrag auf 
den zum gleichen Zeitpunkt vorgese
henen Beitritt Norwegens mußte im 
Ergebnis einer Volksbefragung zu
rückgezogen werden. Unter Nutzung 
der Tendenzen der ökonomischen In
tegration sollten mittels der Bildung 
eines großen regionalen Wirtschafts
komplexes und einer zunehmenden 
Annäherung der Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten die Verwer
tungsbedingungen für das Kapital 
verbessert, die Monopolherrschaft in 
Westeuropa stabilisiert, eine Macht
basis gegen den erstarkenden Sozia
lismus geschaffen, das wirtschaftliche 
Potential im Konkurrenzkampf mit

den USA vereint und wirksamere 
Formen der neokolonialistischen Po
litik praktiziert werden. Die beteilig
ten Staaten sehen in der EWG auch 
eine Grundlage für einen politischen 
Zusammenschluß. Im EWG-Ver- 
trag war vorgesehen, eine Zoll
union in 3 Etappen von je 4 Jah
ren sowie einen „Gemeinsamen 
Markt“ für Industrie- und Agrarer
zeugnisse zu bilden. In einer bis zum 
31. 12. 1969 reichenden Übergangs
zeit sollten die Zölle, mengenmäßi
gen Handelsbeschränkungen und ver
gleichbaren Maßnahmen zwischen den 
EWG-Staaten schrittweise abgebaut 
und ein gemeinsamer Außenzolltarif 
eingeführt werden. Die Außenhan
delspolitik gegenüber Drittländern 
sollte zunächst koordiniert, nach Ab
lauf der Übergangszeit nach einheit
lichen Grundsätzen gestaltet werden. 
Der EWG-Vertrag enthielt Bestim
mungen über die Beseitigung natio
nalstaatlicher Beschränkungen für den 
Kapital- und Dienstleistungsverkehr 
sowie über die „freie Bewegung“ (Mi
gration) von Arbeitskräften. Bis spä
testens zum Ende der Übergangszeit 
war schrittweise eine gemeinsame 
Agrarpolitik einzuführen, für die je
doch nur allgemeine Leitlinien auf
gestellt werden konnten. Ferner ent
hielt der Vertrag Festlegungen über 
die Einrichtung einer „Europäischen 
Investitionsbank“, eines „Europäi
schen Entwicklungsfonds“, eines 
EWG-Agrarfonds und eines „Euro
päischen Sozialfonds“. Gemäß EWG- 
Vcrtrag wurden folgende Organe ge
bildet: a) der Rat (Ministerrat), dem 
die Entscheidungsbefugnis bei der 
Verwirklichung der Vertragsziele 
obliegt; b) die Kommission zur un
mittelbaren Organisation des Inte
grationsprozesses; c) die „Versamm
lung“ („Europäisches Parlament“) 
mit sehr begrenzten Rechten; d) der 
Gerichtshof; e) eine Reihe von Aus
schüssen, deren wichtigste der „Wirt
schafts- und Sozialausschuß“ und 
der „Währungsausschuß“ sind. 1967 
fusionierten Ministerräte und Kom-


